
„Wissensnutzung und Personalentwicklung 

für kleine und mittlere Unternehmen“

Informationsveranstaltung
zum Förderprogramm

„unternehmensWert: Mensch“
………. 

Stralsund, 04.06.2014



Wer fördert?

Wird gefördert aus Mitteln des

� Bundesministerium für Arbeit und Soziales und des
� Europäischen Sozialfonds 

Programmlaufzeit

� Oktober 2012 - März 2015



Warum wird gefördert?

globaler Wettbewerb

demografischer Wandel

rasanter Strukturwandel

� Die Stärkung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in Zeiten von 
Fachkräftemangel und demografischem Wandel wird ein zentraler Schlüssel 
zum Unternehmenserfolg sein.

� KMU verfügen in der Regel nicht über die nötigen Ressourcen zur 
strategischen Ausrichtung ihrer Personalpolitik.



Wer berät?

Der Fachberaterpool | Qualitätskriterien 

� Akademischer Abschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung mit 
anschließender mindestens fünfjähriger beruflicher Tätigkeit 

� Mehrjährige Berufserfahrung als Berater (mindestens drei Jahre) 

� Benennung von min. drei Kunden-Referenzen (KMU) mit Angabe der 
Beratungsthemen (zur Darstellung der Beratungserfahrung in den 
Themenfeldern von unternehmensWert: Mensch) 

� Teilnahme an einer Schulung zu unternehmensWert: Mensch



Was wird gefördert?



Wer wird gefördert?
Das Förderprogramm „unternehmensWert: Mensch“ steht allen kleinen und 
mittleren Unternehmen in den Modellregionen des Programms offen, die

� natürliche und juristische Personen des privaten Rechts sind 
(ausgenommen sind juristische Personen des privaten Rechts, an denen 
Bund, Länder und/oder Gemeinden zu mehr als 50 % beteiligt sind),

� entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. EUR haben,

� weniger als 250 Beschäftigte umfassen,

� ihren Sitz und ihre Arbeitsstätte in Deutschland haben,

� mindestens eine/einen sozialversicherungspflichtige/n Arbeitnehmer/in in
Vollzeit beschäftigen,

� seit mindestens fünf Jahren bestehen und

� die De-minimis-Regelung erfüllen.



Wie wird gefördert?

� Erstberatung durch regionale Beratungsstellen

� Fachberatung durch uns autorisierte Fachberater :

� Was wird gefördert? 
• Gefördert werden bis zu 15 Beratertage durch eine/n für das Programm 

autorisierte/n Fachberater/in in den vier Handlungsfeldern 

� In welcher Höhe? 
• max. 1.000,- Euro Tagessatz 
• 80 Prozent werden bezuschusst 
• 20 Prozent trägt das Unternehmen selbst



Wie ist der Gesamtablauf?

Erst-
beratung
(bis Juli 
2014!)

Antrag-
stellung

Start der 
Fach-

beratung
(spätestens 

Oktober 
2014)

max. 2 Monate

Zahlung / 
Erstattung

max. März 2015



Wie ist der Gesamtablauf?

Erstberatung
(bis Juli 2014!)

� Handlungsbedarf 
ermitteln

� Beratungsprotokoll 
mit Handlungsplan

� Prüfung 
Fördervoraus-
setzungen

� Ausgabe 
Beratungscheck

Antragstellung

� Unternehmen stellt 
Antrag

� Prüfung durch 
BVA

� Ausstellung 
Zuwendungs-
bescheid

Start der 
Fachberatung
(spätestens 

Oktober 2014)

� Beginn der 
Fachberatung 

max. 2 Monate

Zahlung / 
Erstattung

� Einreichen der 
Verwendungs-
nachweise …

max. März 2015



Erstberatungsstellen

Agentur der Wirtschaft GmbH

Gebr.-Boll-Str. 1A, 17033 Neubrandenburg

Brigitte Rehbein, Tel: 0395-5706980, E-Mail: rehbein@adwi.de

Allgemeiner Unternehmensverband Neubrandenburg e.V.

Lindenstr. 63, 17033 Neubrandenburg

Ute Lehmbeck c/o TIG, Zi. 414, Tel: 0395-3694913, E-Mail: lehmbeck@auv-nb.de



Wenn Sie mehr wissen möchten ...

www.unternehmens-wert-mensch.de


